
Aufgebotskompetenzen 
 
 
 
 
Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Bevölke rungsschutz und den Zivil-
schutz vom 30. Sept. 2010: 
 
 
 

§ 11 
Einsätze bei Katastrophen und Notlagen 

 
 
1  Zuständig zur Aufbietung von Zivilschutzformationen sind 
 

a) die Stabschefin oder der Stabschef des kantonalen Führungsstabes bzw. die Stellver-
tretung für die ganze Zivilschutzorganisation während längstens sieben Einsatztagen; 

 
b) die Leiterin oder der Leiter des Katastrophenstabes bzw. ihre Stellvertretung für maxi-
mal 500 Angehörige des Zivilschutzes während längstens drei Einsatztagen;  

 
c) die Zivilschutzkommandantin oder der Zivilschutzkommandant bzw. ihre Stellvertretung 
für maximal 500 Angehörige des Zivilschutzes während längstens drei Einsatztagen;  

 
d) die Einsatzleiterin oder der Einsatzleiter der Zuger Polizei für maximal 100 Angehörige 
des Zivilschutzes während längstens drei Einsatztagen;  

 
e) die Einsatzleiterin und der Einsatzleiter der gemeindlichen Feuerwehr und der Stütz-
punktfeuerwehr für maximal 100 Angehörige des Zivilschutzes während längstens drei 
Einsatztagen;  

 
f) die Stabschefin oder der Stabschef des Gemeindeführungsstabes (GFS) für die im GFS 
eingeteilten Angehörigen des Zivilschutzes für die Dauer des Einsatzes.  

 
2  Einsätze bis zur Dauer eines Monats bewilligt die Sicherheitsdirektion; längere Einsätze 

unterliegen der Bewilligung durch den Regierungsrat. 
 
3  Aufgebote gemäss Abs. 1 Bst. b) sowie Buchstaben d) und e) erfolgen in Absprache mit 

der Zivilschutzkommandantin resp. dem Zivilschutzkommandanten oder der diensthaben-
den Pikettoffiziersperson. 


